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Allgemeine Geschiftsbedingungen der EWR AG (nachfolgend , EWR”) fiir die Vertrage Herzstrom

02.2026

Vertragsschluss / Lieferbeginn und Vertragslaufzeit

Der Vertrag kommt zustande, sobald EWR dem Kunden in Textform das Zustandekommen bestétigt
(Vertragsschluss mit Auftragsbestatigung) und den voraussichtlichen Lieferbeginn mitteilt.
Grundvoraussetzung zum Abschluss des Vertrags ist, dass keine Altschulden des Kunden bei EWR
bestehen.

Die Vertragslaufzeit beginnt mit Lieferbeginn und héngt davon ab, dass alle fiir die Belieferung
notwendigen MalRnahmen (Kiindigung des bisherigen Liefervertrages etc.) erfolgt sind. Eine Belieferung
erfolgt nicht vor Ablauf der gesetzlichen Widerrufsfrist, es sei denn, der Kunde fordert EWR hierzu
ausdriicklich auf. Die reguldre Vertragslaufzeit ergibt sich aus dem Auftragsformular bzw. den
Vertragsdaten.

Umfang und Durchfiihrung der Lieferung / Leistungsumfang / Befreiung von der Leistungspflicht
EWR liefert dem Kunden dessen gesamten Bedarf an elektrischer Energie bzw. fir die vertraglich
benannten Anlagen an seine vertraglich benannte Entnahmestelle. Entnahmestelle ist die
Eigentumsgrenze des Netzanschlusses, Uber den der Kunde beliefert und mittels Marktlokations-
Identifikationsnummer energiewirtschaftlich identifiziert wird. Die Belieferung erfolgt auRerhalb der
Grundversorgung.

Der Messstellenbetrieb wird durch den Messstellenbetreiber erbracht und ist gemaR § 9 Abs. 2 MsbG
Bestandteil dieses Vertrags, soweit der Kunde keinen Vertrag mit einem wettbewerblichen
Messstellenbetreiber schlieBt. EWR stellt dem Kunden das Entgelt fur Messstellenbetrieb und Messung
unter den Voraussetzungen von Ziffer 6.2 in Rechnung.

Bei einer Unterbrechung oder bei UnregelmaRigkeiten in der Elektrizitdtsversorgung ist EWR, soweit es
sich um Folgen einer Stérung des Netzbetriebes einschlieBlich des Netzanschlusses handelt, von seiner
Leistungspflicht befreit. Zu den madglichen Anspriichen des Kunden gegen den Netzbetreiber vgl.
Ziff. 10.2.

Wird den Parteien die Erfillung der Leistungspflichten durch unvorhersehbare Umstande, auf die sie
keinen Einfluss haben und deren Abwendung mit einem angemessenen technischen oder
wirtschaftlichen Aufwand nicht erreicht werden kann (insbesondere héhere Gewalt wie z. B.
Naturkatastrophen, Krieg, Pandemie, ArbeitskampfmaRnahmen, hoheitliche Anordnungen), unmaéglich
gemacht, sind die Parteien von ihren vertraglichen Leistungspflichten befreit, solange diese Umstéande
noch andauern.

EWR ist weiter von seiner Leistungspflicht befreit, soweit und solange der Netzbetreiber den
Netzanschluss und/oder die Anschlussnutzung bzw. der Messstellenbetreiber den Messstellenbetrieb
auf eigene Initiative unterbrochen hat. Schadensersatzanspriiche des Kunden gegen EWR bleiben fir
den Fall unberiihrt, dass EWR an der Unterbrechung ein Verschulden trifft.

Messung / Zutrittsrecht / Abschlagszahlungen / Abrechnung / Anteilige Preisberechnung /
Abrechnungsinformationen / Verbrauchshistorie

Die Menge der gelieferten Energie wird durch Messeinrichtungen bzw. Messsysteme (oder rechtmaRige
Ersatzwertbildung) des zustdndigen Messstellenbetreibers —ermittelt. Die Ablesung der
Messeinrichtungen wird vom Messstellenbetreiber oder EWR oder, sofern keine Ferntibermittlung der
Verbrauchsdaten (z. B. lber ein intelligentes Messsystem) erfolgt, auf Verlangen von EWR oder des
Messstellenbetreibers kostenlos vom Kunden durchgefiihrt. Verlangt EWR eine Selbstablesung des
Kunden, fordert EWR den Kunden rechtzeitig dazu auf. Die Ablesung der Messeinrichtungen erfolgt zum
Zwecke der Abrechnung, etwa anlésslich eines Lieferantenwechsels oder bei Vorliegen eines
berechtigten Interesses von EWR an einer Uberpriifung der Ablesung, und zum Zwecke der Erstellung
der Abrechnungsinformationen. Der Kunde kann einer Selbstablesung widersprechen, wenn ihm diese
nicht zumutbar ist. Soweit der Kunde fiir einen bestimmten Abrechnungszeitraum trotz entsprechender
Verpflichtung keine Ablesedaten tibermittelt hat oder EWR aus anderen Griinden, die EWR nicht zu
vertreten hat, den tatsachlichen Verbrauch nicht ermitteln kann (etwa, weil keine Messwerte bzw. vom
Messstellenbetreiber rechtmiaRig ermittelten Ersatzwerte verfiigbar sind), kann EWR den Verbrauch auf
der Grundlage der letzten Ablesung oder bei einem Neukunden nach dem Verbrauch vergleichbarer
Kunden jeweils unter angemessener Beriicksichtigung der tatsachlichen Verhaltnisse schatzen.

Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten von
EWR oder des Messstellenbetreibers den Zutritt zu seinem Grundstiick und zu seinen Rdumen zu
gestatten, soweit dies zur Ermittlung der preislichen Bemessungsgrundlagen oder zur Ablesung der
Messeinrichtungen erforderlich ist. Die Benachrichtigung kann durch Mitteilung an den Kunden oder
durch Aushang am oder im jeweiligen Haus erfolgen. Sie muss mindestens eine Woche vor dem
Betretungstermin erfolgen; mindestens ein Ersatztermin ist anzubieten. Der Kunde hat dafiir Sorge zu
tragen, dass die Messeinrichtungen zuganglich sind. Wenn der Kunde den Zutritt unberechtigt
verweigert oder behindert, stellt EWR dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten pauschal gemaf
Preisblatt in Rechnung. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen; die
pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein und darf die nach dem gewdéhnlichen Lauf der
Dinge zu erwartenden Kosten nicht iibersteigen. Dem Kunden ist zudem der Nachweis gestattet, solche
Kosten seien nicht entstanden oder wesentlich geringer als die Hohe der Pauschale.

EWR kann vom Kunden monatliche Abschlagszahlungen verlangen. Die Hohe der Abschlagszahlungen
richtet sich nach dem Verbrauch des vorhergehenden Abrechnungszeitraums und dem aktuellen
Vertragspreis oder nach dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden und dem aktuellen
Vertragspreis. Macht der Kunde glaubhaft, dass der Verbrauch erheblich abweicht, ist dies angemessen
zu bericksichtigen. Ist die Messstelle des Kunden mit einem intelligenten Messsystem ausgestattet, ist
EWR berechtigt, anstelle der Erhebung von Abschlagszahlungen, die Entgelte nach diesem Vertrag fur
die im Liefermonat gelieferte Energie innerhalb von drei Wochen nach dem Liefermonat abzurechnen.
Zum Ende jedes von EWR festgelegten Abrechnungszeitraumes, der ein Jahr nicht tberschreitet, und
zum Ende des Vertragsverhaltnisses wird von EWR eine Abrechnung nach seiner Wahl in elektronischer
Form oder in Papierform erstellt. Abweichend von Satz 1 hat der Kunde das Recht, eine kostenpflichtige
monatliche, vierteljahrliche oder halbjahrliche Abrechnung zu wahlen, die auf Grundlage einer
gesonderten Vereinbarung mit EWR erfolgt. Erhdlt der Kunde Abrechnungen in Papierform, erfolgt die
Ubermittlung der Abrechnungen auf Wunsch auch in elektronischer Form. Erhilt der Kunde
elektronische Abrechnungen, erfolgt die Ubermittlung der Abrechnungen auf Wunsch auch einmal
jahrlich in Papierform. In jeder Abrechnung wird der tatsdchliche Umfang der Belieferung unter
Anrechnung der Abschlagszahlungen abgerechnet. Ergibt sich eine Abweichung der Abschlagszahlungen
von der Abrechnung der tatsachlichen Belieferung, wird der zu viel oder zu wenig berechnete Betrag
unverziiglich erstattet bzw. nachentrichtet, spatestens aber mit der nachsten Abschlagszahlung
verrechnet. Bei einer monatlichen Abrechnung entfallt das Recht von EWR nach Ziff. 3.3 Satz 1.

Erhdlt der Kunde eine elektronische Abrechnung und erfolgt keine Fernlibermittlung der
Verbrauchsdaten (z. B. intelligentes Messsystem), erhilt er unentgeltlich die elektronische Ubermittlung
der (in jeder Rechnung bereits enthaltenen) Abrechnungsinformationen nach § 40b EnWG automatisch
alle sechs Monate und auf Wunsch alle drei Monate.

Auf Wunsch des Kunden stellt EWR dem Kunden und/oder einem von diesem benannten Dritten, soweit
verfuigbar, erganzende Informationen zu dessen Verbrauchshistorie zur Verfiigung. EWR stellt dem
Kunden die dadurch entstandenen Kosten pauschal gemaR Preisblatt in Rechnung.

Der Kunde kann jederzeit von EWR verlangen, eine Nachpriifung der Messeinrichtungen an seiner
Abnahmestelle durch eine Eichbehorde oder eine staatlich anerkannte Priifstelle im Sinne von § 40 Abs.
3 des Mess- und Eichgesetzes zu veranlassen. Die Kosten der Nachpriifung fallen dem Kunden nur dann
zur Last, sofern die eichrechtlichen Verkehrsfehlergrenzen nicht Gberschritten werden.

Ergibt eine Nachpriifung der Messeinrichtungen eine Uberschreitung der eichrechtlichen
Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrages festgestellt (wie
z. B. auch bei einer Rechnung auf der Grundlage falscher Messwerte), wird der zu viel oder zu wenig
berechnete Betrag erstattet bzw. nachentrichtet oder mit der nachsten Abschlagszahlung verrechnet.
Ist das AusmaR des Fehlers nicht einwandfrei festzustellen oder zeigt eine Messeinrichtung nicht an (und
liegen auch keine rechtmaRig ermittelten Ersatzwerte vor), so ermittelt EWR den Verbrauch fir die Zeit
seit der letzten fehlerfreien Ablesung durch Schatzung entsprechend Ziff. 3.1 Satz 6. Anspriiche nach
dieser Ziffer sind auf den der Feststellung des Fehlers vorhergehenden Ablesezeitraum beschrankt, es
sei denn, die Auswirkung des Fehlers kann tiber einen groBeren Zeitraum festgestellt werden; in diesem
Fall ist der Anspruch auf langstens drei Jahre beschrankt.
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Andert sich das vertragliche Entgelt wihrend des Abrechnungszeitraumes, so rechnet EWR geénderte
verbrauchsunabhidngige Preisbestandteile tagesgenau ab. Fur die Abrechnung geédnderter
verbrauchsabhéngiger Preisbestandteile wird die nach Ziff. 3.1 ermittelte Verbrauchsmenge des Kunden
im Abrechnungszeitraum auf Grundlage einer Schitzung nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) auf den
Zeitraum vor und nach der Preisédnderung aufgeteilt, wobei jahreszeitliche Verbrauchsschwankungen
auf der Grundlage vergleichbarer Erfahrungswerte angemessen zu beriicksichtigen sind. Die nach der
Preisénderung anfallenden Abschlagszahlungen kénnen entsprechend angepasst werden.

Zahlungsbestimmungen / Verzug / Zahlungsverweigerung / Aufrechnung

Samtliche Rechnungsbetrdge sind zwei Wochen nach Zugang der Rechnung, Abschldge und
Vorauszahlungen zu dem von EWR nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) im Abschlagsplan bzw. mit
Verlangen der Vorauszahlung festgelegten Zeitpunkt féllig und ohne Abzug im Wege des SEPA-
Lastschriftverfahrens zu zahlen. Daneben stehen dem Kunden nach Riicksprache mit EWR alternative
Zahlungswege (z. B. Uberweisung) zur Verfiigung.

Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, kann EWR angemessene MaBnahmen zur Durchsetzung
seiner Forderung ergreifen. Fordert EWR erneut zur Zahlung auf oder lasst EWR den Betrag durch
Beauftragung eines Inkassodienstleisters (auch des Netzbetreibers) einziehen, stellt EWR dem Kunden
die dadurch entstandenen Kosten pauschal gemaR Preisblatt in Rechnung. Auf Verlangen des Kunden ist
die Berechnungsgrundlage nachzuweisen; die pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein
und darf die nach dem gewahnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht tibersteigen. Dem
Kunden ist zudem der Nachweis gestattet, solche Kosten seien nicht entstanden oder wesentlich
geringer als die Hohe der Pauschale.

Einwande gegen Rechnungen berechtigen zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung nur,
4.3.1 sofernderin einer Rechnung angegebene Verbrauch ohne ersichtlichen Grund mehr als doppelt
so hoch wie der vergleichbare Verbrauch im vorherigen Abrechnungszeitraum ist und der
Kunde eine Nachprifung der Messeinrichtung verlangt und solange durch die Nachprifung
nicht die ordnungsgeméBe Funktion der Messeinrichtung festgestellt ist

oder

sofern aus Sicht eines verstandigen Kunden die ernsthafte Moglichkeit eines offensichtlichen
Fehlers besteht, z B. bei falschen Kundennamen, verwechselten Entnahmestellen, ohne
Weiteres erkennbaren Rechenfehlern oder bei weit auBerhalb der Plausibilitat liegenden
Verbrauchsmengen, auch wenn eine Nachprifung der Messeinrichtung deren
ordnungsgemale Funktion bestatigt hat.

Rechte des Kunden nach § 315 BGB bleiben von dieser Ziffer 4.3 unberiihrt.

Gegen Forderungen von EWR kann nur mit unbestrittenen oder rechtskraftig festgestellten
Gegenanspriichen aufgerechnet werden. Dies gilt nicht fir Anspriiche des Kunden aufgrund
vollstéandiger oder teilweiser Nichterfillung oder mangelhafter Erfullung der Hauptleistungspflichten.
Weiterhin gilt dies nicht fur Forderungen des Kunden gegen EWR, die im Rahmen des
Ruickabwicklungsverhaltnisses nach Widerruf des Vertrags entstehen.
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Vorauszahlung

EWR kann vom Kunden eine monatliche Vorauszahlung in angemessener Hohe verlangen, wenn der
Kunde mit einer Zahlung aus dem Vertrag in nicht unwesentlicher Hohe in Verzug ist, wenn der Kunde
innerhalb eines Zeitraums von zwolf Monaten wiederholt in Zahlungsverzug gerét oder in sonstigen
begriindeten Féllen.

Bei Verlangen einer Vorauszahlung sind dem Kunden Beginn, Hohe und die Grinde fur die
Vorauszahlung sowie die Voraussetzungen fir ihren Wegfall mitzuteilen. Die Zeitpunkte der
Vorauszahlungen legt EWR nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) fest. Die Vorauszahlung ist frihestens
zum Lieferbeginn fallig. Die Hohe der Vorauszahlung richtet sich nach dem Verbrauch des
vorhergehenden Abrechnungszeitraums und dem aktuellen Vertragspreis oder dem durchschnittlichen
Verbrauch vergleichbarer Kunden und dem aktuellen Vertragspreis. Macht der Kunde glaubhaft, dass
sein Verbrauch erheblich geringer ist, ist dies angemessen zu bericksichtigen.

Die Vorauszahlung wird mit der jeweils ndchsten vom Kunden nach dem Vertrag zu leistenden Zahlung
(Rechnungsbetrige oder Abschlage nach Ziff. 4.1) verrechnet. Ergibt sich dabei eine Abweichung der
Vorauszahlung von der zu leistenden Zahlung, so wird der zu viel oder zu wenig berechnete Betrag
unverziglich nachentrichtet bzw. erstattet.

Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann EWR beim Kunden ein Vorauszahlungssystem (z. B. Bargeld-
oder Chipkartenzihler) einrichten und betreiben bzw. den Messstellenbetreiber damit beauftragen.

Preise und Preisbestandteile / Zukiinftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte
Belastungen / Preisanpassung nach billigem Ermessen

Der Preis setzt sich aus einem Grundpreis und einem verbrauchsabhéngigen Arbeitspreis zusammen.
Diese werden auf Grundlage der Kosten kalkuliert, die fiir die Belieferung aller Kunden in diesem Tarif
anfallen (unabhingig vom Zeitpunkt des jeweils einzelnen Vertragsschlusses). Sie enthalten folgende
Kosten: Kosten fiir Energiebeschaffung und Vertrieb.

Der Preis nach Ziff. 6.1 erhht sich um das von EWR an den Netzbetreiber abzufiihrende Entgelt fur den
konventionellen Messstellenbetrieb mit Messeinrichtungen und Messsystemen in der jeweils geltenden
Hohe. EWR berechnet die vom Kunden zu zahlenden Entgelte im Rahmen von monatlichen Abschldgen
bzw. Abrechnungen mit /1, des Jahresentgelts. Die bei Angebotslegung aktuelle Hohe des Entgeltes fiir
den Messstellenbetrieb kann der Kunde auf der Homepage seines Messstellenbetreibers erfahren.
Wird oder ist eine nach diesem Vertrag von EWR belieferte Marktlokation des Kunden mit einem
intelligenten  Messsystem  oder einer modernen  Messeinrichtung im  Sinne  des
Messstellenbetriebsgesetzes (MsbhG) ausgestattet, entféllt die Erhohung des Preises nach Ziff. 6.2 fur
diese Marktlokation. In diesem Fall schuldet nach den Vorgaben des MsbG grundsétzlich der Kunde dem
Messstellenbetreiber das Messstellenbetriebsentgelt, es sei denn, EWR ist nach Ziff. 6.4 zur Zahlung des
Messstellenbetriebsentgelts gegenliber dem Messstellenbetreiber verpflichtet.

Ist EWR aufgrund einer vertraglichen, gesetzlichen oder regulierungsbehérdlichen Regelung anstelle des
Kunden verpflichtet, die Entgelte fir den Messstellenbetrieb mit intelligenten Messsystemen oder
modernen Messeinrichtungen fur belieferte Marktlokationen des Kunden an den Messstellenbetreiber
abzufiihren, erhéht sich der Preis nach Ziff 6.1 um dieses Entgelt in der jeweils vom grundzustidndigen
Messstellenbetreiber veréffentlichten Hohe. EWR wird dem Kunden das zu zahlende Entgelt und den
Umstand, dass sich die Preise nach Ziff. 6.1 um dieses Entgelt erhchen, informatorisch mitteilen, soweit
und sobald ihm diese Umstdnde bekannt sind. EWR ist berechtigt, mit grundzustdndigen
Messstellenbetreibern Vereinbarungen zur Abrechnung der Entgelte fir den Messstellenbetrieb mit
intelligenten Messsystemen und modernen Messeinrichtungen zu treffen, wonach der grundzustandige
Messstellenbetreiber gegeniiber EWR abrechnet, soweit EWR sicherstellt, dass eine zusétzliche
Inanspruchnahme des Kunden fir diese Entgelte durch den grundzustandigen Messstellenbetreiber
ausgeschlossen ist. Ziff. 6.2 Satz 3 gilt entsprechend.

Der Preis nach Ziff. 6.1 erhoht sich um das von EWR an den zustdndigen Netzbetreiber fur die
Netznutzung zur Belieferung des Kunden abzufiihrende Netznutzungsentgelt in der jeweils geltenden
Hohe. Die aktuelle Hohe des Netznutzungsentgeltes fiir das Netzgebiet des Kunden kann der Kunde auf
der Homepage seines Netzbetreibers erfahren.

Der Preis nach Ziff. 6.1 erhoht sich weiter um die von EWR an den zustidndigen Netzbetreiber aufgrund
vertraglicher Vereinbarung zu leistenden Zahlungen zum Ausgleich der vom Netzbetreiber
abzufiihrenden Konzessionsabgabe in der jeweils geltenden Hohe. Der Konzessionsabgabensatz wird auf
der Homepage des Netzbetreibers veroffentlicht.

Der Preis nach Ziff. 6.1 erhoht sich ferner um die von EWR an den Netzbetreiber zu zahlende KWKG-
Umlage nach § 12 EnFG in der jeweils geltenden Hohe (KWKG-Umlage). Die bei Angebotslegung aktuelle
Hohe der KWK-Umlage finden Sie im Vertragsformular.

Ab dem 01.01.2025 erhéht sich der Preis nach Ziff. 6.1 um den von EWR an den Netzbetreiber zu
zahlenden Aufschlag fiir besondere Netznutzung nach der Festlegung der BNetzA (Az. BK8-24-001-A),
der aufgrund der Netznutzung zur Belieferung des Kunden anféllt, in der jeweils geltenden Hohe. Der
Aufschlag fir besondere Netznutzung enthdlt die Kosten, die mit der § 19-StromNEV-Umlage
ausgeglichen werden sollen, sowie den Aufschlag fur besondere einspeiseseitige Netznutzung nach der
Festlegung der BNetzA (Az. BK8-24-001-A). In die § 19-StromNEV-Umlage werden derzeit die Kosten, die
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mit der Wasserstoffumlage nach § 118 Abs.6 Satz9 bis 11 EnWG ausgeglichen werden sollen,
eingerechnet. Die bei Angebotslegung aktuelle Hohe des Aufschlags fir besondere Netznutzung fur
Verbrauchsmengen bis 1.000.000 kWh/Jahr finden Sie im Vertragsformular.

Der Preis nach Ziff. 6.1 erh6ht sich ferner um die von EWR an den Netzbetreiber zu zahlende Offshore-
Netzumlage nach § 17f Abs. 5 EnWG (ab dem 01.01.2023: § 12 EnFG), die aufgrund der Netznutzung zur
Belieferung des Kunden anféllt, in der jeweils geltenden Hohe. Die bei Angebotslegung aktuelle Hohe
der Offshore-Netzumlage fiir Verbrauchsmengen bis 1.000.000 kWh/Jahr finden Sie im
Vertragsformular.

Der Preis nach Ziff. 6.1 erhoht sich um die von EWR an den Netzbetreiber zu zahlende
Wasserstoffumlage nach § 118 Abs. 6 Satz 9 bis 11 EnWG. Mit der Wasserstoffumlage werden Kosten
ausgeglichen, die den Ubertragungsnetzbetreibern durch die Abwicklung der gesetzlichen Vorgaben zur
Forderung der Wasserstofferzeugung durch Wasserelektrolyse entstehen.

Ist eine Umlage nach Ziff. 6.7 bis 6.10 negativ, reduziert sich das fir die gelieferte Energie zu zahlende
Entgelt in entsprechender Hohe.

Wird die Belieferung oder die Verteilung von elektrischer Energie nach Vertragsschluss mit zusatzlichen,
in Ziff. 6.2 bis 6.10 und 6.13 nicht genannten Steuern oder Abgaben belegt, erhoht sich das vom Kunden
zu zahlende Entgelt nach Ziff. 6.1 um die hieraus entstehenden Mehrkosten in der jeweils geltenden
Hohe. Satz 1 gilt entsprechend, falls die Belieferung oder die Verteilung von elektrischer Energie nach
Vertragsschluss mit einer hoheitlich auferlegten, allgemein verbindlichen Belastung (d. h. keine
BuRgelder o. A.) belegt wird, soweit diese unmittelbaren Einfluss auf die Kosten fiir die nach diesem
Vertrag geschuldeten Leistungen hat. Die Weitergabe in der jeweils geltenden Hohe nach Satz 1 und 2
fihrt bei Erstattungen (z. B. in Form negativer Umlagen) zu einer entsprechenden Entgeltreduzierung.
Eine Weiterberechnung erfolgt nicht, soweit die Mehrkosten nach Héhe und Zeitpunkt ihres Entstehens
bereits bei Vertragsschluss konkret vorhersehbar waren oder die jeweilige gesetzliche Regelung der
Weiterberechnung entgegensteht. Eine Weiterberechnung ist auf die Mehrkosten beschrankt, die nach
dem Sinn und Zweck der gesetzlichen Regelung dem einzelnen Vertragsverhaltnis (z. B. nach Kopf oder
nach Verbrauch) zugeordnet werden kénnen. Eine Weiterberechnung erfolgt ab dem Zeitpunkt der
Entstehung der Mehrkosten. Der Kunde wird (iber eine solche Weiterberechnung spatestens mit der
Rechnungsstellung informiert.

Der Preis nach Ziff. 6.1 erhoht sich um die Stromsteuer in der jeweils geltenden Hohe (gesetzlicher
Regelsatz nach § 3 StromStG derzeit: 2,05 Cent pro kWh). Zusatzlich fallt auf den nach Satz 1 erhohten
Preis und die gesondert nach Ziff. 6.2 bis 6.10 an den Kunden weitergegebenen Preisbestandteile sowie
etwaige zukunftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen nach Ziff. 6.12 die
Umsatzsteuer in der jeweils geltenden Hohe an (gesetzlicher Regelsatz nach § 12 Abs. 1 UStG derzeit: 19
%).

EWR teilt dem Kunden die jeweils geltende Hohe eines nach Ziff. 6.2 bis 6.13 zu zahlenden
Preisbestandteils auf Anfrage mit.

EWR ist verpflichtet, die Preise nach Ziff. 6.1 — nicht hingegen die gesondert in der jeweils geltenden
Héhe an den Kunden weitergegebenen Preisbestandteile nach Ziff. 6.2 bis 6.10 und 6.13 (Entgelte fir
Messstellenbetrieb, Netznutzungsentgelt, Konzessionsabgabe, EEG-Umlage, KWK-Umlage, § 19-
StromNEV-Umlage, Offshore-Netzumlage, abLa-Umlage und Strom- und Umsatzsteuer) sowie etwaige
zukiinftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen nach Ziff. 6.12 — durch
einseitige Leistungsbestimmung nach billigem Ermessen gemaR & 315 BGB anzupassen (Erhéhungen
oder ErmaRigungen). Anlass fiir eine solche Preisanpassung ist ausschlieRlich eine Anderung der in Ziff.
6.1 genannten Kosten. EWR uberwacht fortlaufend die Entwicklung dieser Kosten. Der Umfang einer
Preisanpassung ist auf die Veranderung der Kosten nach Ziff. 6.1 seit der jeweils vorhergehenden
Preisanpassung nach dieser Ziff. 6.15 bzw. — sofern noch keine Preisanpassung nach dieser Ziffer erfolgt
ist — seit der erstmaligen Tarifkalkulation nach Ziff. 6.1 bis zum Zeitpunkt des geplanten
Wirksamwerdens der aktuellen Preisanpassung beschrankt. Kostensteigerungen und Kostensenkungen
sind bei jeder Preisanpassung gegenldufig zu saldieren. Die einseitige Leistungsbestimmung von EWR
nach billigem Ermessen bezieht sich auch auf die jeweiligen Zeitpunkte einer Preisanpassung; diese sind
so zu wahlen, dass Kostensenkungen nicht nach fir den Kunden ungiinstigeren MaRstdben Rechnung
getragen werden als Kostenerhéhungen, also Kostensenkungen mindestens in gleichem Umfang
preiswirksam werden wie Kostenerhéhungen. Der Kunde hat gemaR § 315 Abs. 3 BGB das Recht, die
Austibung des billigen Ermessens von EWR gerichtlich tiberpriifen zu lassen. Preisanpassungen werden
nur wirksam, wenn EWR dem Kunden die Anderungen spitestens einen Monat vor dem geplanten
Wirksamwerden in Textform mitteilt. In diesem Fall hat der Kunde das Recht, den Vertrag ohne
Einhaltung einer Kiindigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Preisanpassung in Textform
zu kuindigen. Hierauf wird der Kunde von EWR in der Mitteilung gesondert hingewiesen.

Informationen tber aktuelle Produkte (insb. gebiindelte Produkte bzw. Leistungen) und Tarife erhélt der
Kunde unter Tel.-Nr. 06241 848-122 oder im Internet unter www.ewr.de.

Erbringung von Dienstleistungen nach § 41d EnWG

Der Kunde ist verpflichtet, EWR den Abschluss einer vertraglichen Vereinbarung mit einem Dritten Uiber
die Erbringung von Dienstleistungen hinsichtlich von Mehr- oder Mindererzeugung sowie von Mehr-
oder Minderverbrauch elektrischer Arbeit und tiber einen anderen Bilanzkreis unverziglich mitzuteilen.
EWR wird die Erbringung der Dienstleistung auf Grundlage einer gesonderten Vereinbarung — soweit
und solange diese nicht durch eine Festlegung der BNetzA entbehrlich wird — gegen angemessenes
Entgelt ermaglichen.

Anderungen des Vertrages

Die Regelungen des Vertrages beruhen auf den gesetzlichen und sonstigen Rahmenbedingungen zum
Zeitpunkt des Vertragsschlusses (z. B. EnWG, StromGVV, StromNZV, MsbG, MessEG und MessEV,
hochstrichterliche Rechtsprechung, Festlegungen und Beschliisse der Bundesnetzagentur). Das
vertragliche Aquivalenzverhiltnis kann nach Vertragsschluss durch unvorhersehbare Anderungen der
gesetzlichen oder sonstigen Rahmenbedingungen (z. B. durch Gesetzesénderungen, sofern deren
konkreter Inhalt nicht bereits — etwa in der Phase zwischen dem Abschluss des formlichen
Gesetzgebungsverfahrens und dem Inkrafttreten — absehbar war), die EWR nicht veranlasst und auf die
EWR auch keinen Einfluss hat, in nicht unbedeutendem MaRe gestort werden. Ebenso kann nach
Vertragsschluss eine im Vertrag entstandene Licke nicht unerhebliche Schwierigkeiten bei der
Durchfiihrung des Vertrages entstehen lassen (etwa, wenn die Rechtsprechung eine Klausel fur
unwirksam erklart), die nur durch eine Anpassung oder Ergdnzung zu beseitigen sind. In solchen Fallen
ist EWR verpflichtet, den Vertrag — mit Ausnahme der Preise — unverziglich insoweit anzupassen
und/oder zu ergénzen, als es die Wiederherstellung des Aquivalenzverhiltnisses von Leistung und
Gegenleistung und/oder der Ausgleich entstandener Vertragslicken zur zumutbaren Fort- und
Durchfilhrung des Vertragsverhaltnisses erforderlich macht (z. B. mangels gesetzlicher
Uberleitungsbestimmungen). Anpassungen des Vertrages nach dieser Ziffer sind nur zum Monatsersten
moglich. Die Anpassung wird nur wirksam, wenn EWR dem Kunden die Anpassung spatestens einen
Monat vor dem geplanten Wirksamwerden in Textform mitteilt. In diesem Fall hat der Kunde das Recht,
den Vertrag ohne Einhaltung einer Kindigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der
Vertragsanpassung in Textform zu kiindigen. Hierauf wird der Kunde von EWR in der Mitteilung
gesondert hingewiesen.

Einstellung der Lieferung / Fristlose Kiindigung / Sonderkiindigungsrecht bei Einbau eines
intelligenten y / Sonderkiindi; echt fiir den Herzstrom Wind-Vertrag

EWR ist berechtigt, sofort die Lieferung einzustellen und die Anschlussnutzung durch den zustandigen
Netzbetreiber unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde in nicht unerheblichem MaRe schuldhaft Energie
unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen verwendet
(,Energiediebstahl”) und die Unterbrechung zur Verhinderung einer weiteren unberechtigten
Energieentnahme erforderlich ist.

Bei Zahlungsverzug des Kunden in Hohe des Doppelten der rechnerisch auf den laufenden
Kalendermonat entfallenden Abschlags- oder Vorauszahlung, mindestens aber mit € 100,00 inklusive
Mahn- und Inkassokosten, ist EWR ebenfalls berechtigt, die Lieferung einzustellen und die
Anschlussnutzung durch den zusténdigen Netzbetreiber unterbrechen zu lassen. Bei der Berechnung des
Mindestbetrages bleiben nicht titulierte Forderungen auBer Betracht, die der Kunde schliissig
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beanstandet hat oder die wegen einer Vereinbarung zwischen EWR und dem Kunden noch nicht fllig
sind oder die aus einer streitigen und noch nicht rechtskréaftig entschiedenen Preiserhéhung von EWR
resultieren. Die Unterbrechung unterbleibt, wenn die Folgen der Unterbrechung auBer Verhaltnis zur
Schwere des Zahlungsverzugs stehen oder der Kunde darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass
er seinen Verpflichtungen vollumféanglich nachkommt. Dem Kunden wird die Unterbrechung spétestens
vier Wochen vorher angedroht und die Beauftragung des Netzbetreibers mit der Unterbrechung der
Anschlussnutzung acht Werktage vorher durch briefliche Mitteilung unter Angabe des Zeitpunkts der
Auftragserteilung angekindigt. EWR wird den Netzbetreiber zu dem in der Ankiindigung genannten
Zeitpunkt beauftragen, die Anschlussnutzung zu unterbrechen, wofiir der Netzbetreiber nach den
Vorgaben des einheitlichen Netznutzungsvertrages Strom sechs weitere Werktage Zeit hat. Der Kunde
wird EWR auf etwaige Besonderheiten, die einer Unterbrechung zwingend entgegenstehen,
unverziiglich hinweisen.

Der Gesetzgeber hat mit § 118b EnWG ein befristetes gesetzliches Recht zur Versorgungsunterbrechung
gegeniiber Haushaltskunden nach & 3 Nr. 22 EnWG eingefiihrt, das zunachst bis zum 30.04.2024 galt.
Der Gesetzgeber plant derzeit, ein gesetzliches Recht zur Versorgungsunterbrechung gegeniber
Haushaltskunden nach § 3 Nr. 22 EnWG in einem neuen § 41f EnWG einzufiihren. Nach dem
Referentenentwurf sind die Regelungen in § 118b EnWG und dem geplanten § 41f EnWG weitestgehend
deckungsgleich. Nach § 118b EnWG in der jetzigen Fassung ist eine Versorgungsunterbrechung vier
Wochen nach vorheriger Androhung méglich, wenn der Kunde seiner Zahlungsverpflichtung trotz
Mahnung nicht nachkommt. Dem Kunden ist vor der Versorgungsunterbrechung u. a. der Abschluss
einer Abwendungsvereinbarung, zur Vermeidung der Versorgungsunterbrechung, anzubieten. Die
Regelungen zur Unterbrechung und zur Wiederherstellung der Anschlussnutzung aufgrund von
Zahlungsverzug nach dieser AGB-Ziffer sind fur die Dauer der Wirksamkeit einer abweichenden
gesetzlichen Regelung gegeniiber Haushaltskunden in dem Umfang ausgesetzt, in dem diese
abweichende Regelungen trifft.

Die Kosten der Unterbrechung sowie der Wiederherstellung der Belieferung sind vom Kunden zu
ersetzen. EWR stellt dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten pauschal gemaR Preisblatt in
Rechnung. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen; die pauschale
Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein und darf die nach dem gewéhnlichen Lauf der Dinge zu
erwartenden Kosten nicht tbersteigen. Dem Kunden ist zudem der Nachweis gestattet, solche Kosten
seien nicht entstanden oder wesentlich geringer als die Hohe der Pauschale. Die Belieferung wird
unverziiglich wiederhergestellt, wenn die Griinde fiir die Unterbrechung entfallen und die Kosten der
Unterbrechung und Wiederherstellung bezahlt sind; sofern keine Barzahlung erfolgt, bleibt es dem
Kunden zur Verkiirzung der Unterbrechungszeit auch bei einer erteilten Einzugsermachtigung
unbenommen, die Kosten der Unterbrechung und Wiederherstellung unverziiglich mittels Uberweisung
zu zahlen.

Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist gekindigt und die Lieferung
eingestellt werden. EWR muss den Kunden unverziiglich beim zustdndigen Verteilnetzbetreiber
abmelden. Soweit die Entnahmen des Kunden im Falle einer auRerordentlichen Kiindigung von EWR
trotz der Abmeldung (etwa wegen Bearbeitungsfristen des Netzbetreibers, Prozessfristen aus den
Festlegungen der BNetzA zu Lieferantenwechselprozessen) tiber den Zeitpunkt der Vertragsbeendigung
hinaus EWR bilanziell zugeordnet werden, ohne dass EWR dafiir einen Ausgleich erhlt (z. B. im Rahmen
der Mehr- oder Mindermengenabrechnung des Netzbetreibers), schuldet der Kunde fiir diese
fortwahrende Belieferung das Entgelt nach diesem Vertrag. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor
im Fall eines Energiediebstahls nach Ziff. 9.1 sowie im Fall eines Zahlungsverzuges unter den
Voraussetzungen der Ziff. 9.2 Satz 1 und 2. Im letztgenannten Fall ist dem Kunden die Kindigung
mindestens zwei Wochen vorher anzudrohen. Die Kiindigung unterbleibt in diesem Fall, wenn die Folgen
der Kiindigung auBer Verhdltnis zur Schwere des Zahlungsverzugs stehen oder der Kunde darlegt, dass
hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen vollumfanglich nachkommt.

EWR ist berechtigt, den Vertrag bei einem bevorstehenden Ersteinbau eines intelligenten Messsystems
mit einer Frist von zwei Monaten auf den angekiindigten Zeitpunkt des Einbaus zu kiindigen. EWR wird
dem Kunden in diesem Fall mit der Kindigung ein Angebot fir den Abschluss eines neuen
Energieliefervertrags unterbreiten.

Im Falle des Herzstrom Wind-Vertrages hat der Kunde das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer
Kundigungsfrist zu kiindigen, soweit EWR fiir den an den Kunden gelieferten Strom fiir das jeweilige
Lieferjahr nicht ausreichend Regionalnachweise erwerben und entwerten kann und demgemaR nicht die
versprochene Stromqualitét als regionaler Strom aus erneuerbaren Energien liefern kann.

Jede Kiindigung bedarf der Textform. EWR wird dem Kunden dessen Kindigung unter Angabe des
Vertragsendes in Textform bestatigen.

Haftung

EWR haftet bei schuldhafter vertraglicher Pflichtverletzung (z. B. bei Nichterfiillung der Lieferpflicht oder
ungenauer oder verspateter Abrechnung) fir dadurch entstandene Schaden nach MaRgabe von Ziff.
10.2 bis 10.6.

Anspriiche wegen Schaden durch Unterbrechung oder bei UnregelmaRigkeiten in der Energieversorgung
sind, soweit es sich um Folgen einer Stérung des Netzbetriebes einschlieRlich des Netzanschlusses
handelt, gegentiber dem Netzbetreiber geltend zu machen.

EWR wird auf Wunsch des Kunden unverziglich tber die mit der Schadensverursachung
zusammenhéngenden Tatsachen Auskunft geben, wenn sie EWR bekannt sind oder von EWR in
zumutbarer Weise aufgeklart werden kdnnen und der Kunde dies wiinscht.

In allen Ubrigen Haftungsfillen ist die Haftung der Parteien sowie ihrer Erfillungs- und
Verrichtungsgehilfen fiir schuldhaft verursachte Schaden ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht
durch Vorsatz oder grobe Fahrldssigkeit herbeigefihrt wurde; dies gilt nicht bei Schaden aus der
Verletzung des Lebens, des Kérpers oder der Gesundheit oder der schuldhaften Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten, d. h. solcher Pflichten, deren Erfillung die ordnungsgemaRe Durchfiihrung des
Vertrages Uberhaupt erst ermdglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmaRig
vertrauen darf (sog. Kardinalpflichten).

Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche nicht auf Vorsatz oder grober
Fahrlassigkeit beruht, beschrénkt sich die Haftung auf den Schaden, den die haftende Partei bei
Abschluss des Vertrages als mogliche Folge der Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder unter
Berticksichtigung der Umstédnde, die sie kannte oder kennen musste, hétte voraussehen mussen.

Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberiihrt.

Umzug / Ubertragung des Vertrags

Der Kunde ist verpflichtet, EWR jeden Umzug unverziiglich vorab unter Angabe des Umzugsdatums, der
neuen Anschrift und der neuen Zahlernummer oder Marktlokations-Identifikationsnummer in Textform
mitzuteilen. Im Regelfall muss diese Mitteilung bis spatestens 10 Werktage vor dem Umzugsdatum
erfolgen, um EWR eine rechtzeitige Ab- bzw. Ummeldung beim Netzbetreiber zu ermoglichen.

Ein Umzug des Kunden beendet diesen Vertrag zum Zeitpunkt des vom Kunden mitgeteilten
Umzugsdatums, wenn der Kunde aus dem Gebiet des bisherigen Netzbetreibers in das Gebiet eines
anderen Netzbetreibers zieht. EWR unterbreitet dem Kunden fiir die neue Entnahmestelle auf Wunsch
gerne ein neues Angebot.

Bei Umzug innerhalb des Gebiets des bisherigen Netzbetreibers kann der Kunde den Vertrag mit einer
Frist von sechs Wochen in Textform und unter Mitteilung seiner zukiinftigen Anschrift oder der zur
Bezeichnung seiner zukiinftigen Entnahmestelle verwendeten Marktlokations-ldentifikationsnummer
kiindigen. Die Kindigung kann mit Wirkung zum Zeitpunkt des Auszugs oder mit Wirkung zu einem
spateren Zeitpunkt erklart werden. Die Kiindigung beendet diesen Vertrag nicht und EWR wird den
Kunden zu den bisherigen Vertragsbedingungen an seinem neuen Wohnsitz weiterbeliefern, wenn EWR
dem Kunden dies binnen zwei Wochen nach Erhalt der Kiindigung anbietet und die Belieferung an
dessen neuem Wohnsitz méglich ist. Die Belieferung zum Zeitpunkt des Einzugs setzt voraus, dass der
Kunde EWR das Umzugsdatum rechtzeitig mitgeteilt hat.

Unterbleibt die Mitteilung des Kunden nach Ziff. 11.1 aus Griinden, die dieser zu vertreten hat, und wird
EWR die Tatsache des Umzugs auch sonst nicht bekannt, ist der Kunde verpflichtet, weitere Entnahmen
an seiner bisherigen Entnahmestelle, fur die EWR gegenlber dem ortlichen Netzbetreiber einstehen
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muss und fir die er von keinem anderen Kunden eine Vergiitung zu fordern berechtigt ist, nach den
Preisen des Vertrages zu vergiiten. Die Pflicht von EWR zur unverziiglichen Abmeldung der bisherigen
Entnahmestelle und Anspriiche von EWR auf entgangenen Gewinn wegen einer nicht oder verspatet
erfolgten Belieferung an der neuen Entnahmestelle bleibt unberthrt.

EWR ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag als Gesamtheit auf einen personell,
technisch und wirtschaftlich leistungsfahigen Dritten zu iibertragen. Eine Ubertragung nach Satz 1 ist
dem Kunden spéatestens sechs Wochen vor dem Zeitpunkt der Ubertragung unter Angabe dieses
Zeitpunkts mitzuteilen. Im Falle einer Ubertragung hat der Kunde das Recht, den Vertrag ohne
Einhaltung einer Kindigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ubertragung zu kiindigen.
Hierauf wird der Kunde von EWR in der Mitteilung gesondert hingewiesen. Das Recht zur Abtretung
von Forderungen nach § 398 BGB sowie eine gesetzliche Rechtsnachfolge, insbesondere bei
Ubertragungen im Sinne des Umwandlungsgesetzes, bleiben von dieser Ziff. 11.5 unberihrt.

Vertragsstrafe

Verbraucht der Kunde Energie unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der
Messeinrichtungen oder nach Unterbrechung der Versorgung, ist EWR berechtigt, eine Vertragsstrafe
zu verlangen. Diese ist fir die tatsdchliche, sofern nicht feststellbar, fur die geschatzte Dauer des
unbefugten Gebrauchs, langstens aber fir sechs Monate auf der Grundlage einer taglichen Nutzung der
unbefugt verwendeten Verbrauchsgerate von bis zu zehn Stunden nach dem fiir den Kunden geltenden
Vertragspreis zu berechnen.

Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der Kunde vorsatzlich oder grob fahrlassig die
Verpflichtung verletzt, die zur Preisbildung erforderlichen Angaben zu machen. Die Vertragsstrafe
betréagt das Zweifache des Betrages, den der Kunde bei Erfullung seiner Verpflichtung nach dem fiir ihn
geltenden Vertragspreis zusatzlich zu zahlen gehabt hétte. Sie darf fir den tatsachlichen, sofern der
Beginn der Mitteilungspflicht nicht feststellbar ist, fur einen geschatzten Zeitraum, langstens fir einen
Zeitraum von sechs Monaten verlangt werden.

Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten / Lieferantenwechsel

Aktuelle Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten sind beim jeweils zustandigen
Netzbetreiber erhaltlich.

Ein Lieferantenwechsel erfolgt ziigig und unentgeltlich. Nach dem Wechsel ist EWR verpflichtet, dem
neuen Lieferanten den fur ihn maBgeblichen Verbrauch des vergleichbaren Vorjahreszeitraums
mitzuteilen. Soweit EWR aus Griinden, die EWR nicht zu vertreten hat, den Verbrauch nicht ermitteln
kann, ist der geschatzte Verbrauch anzugeben.

Streitbeilegungsverfahren

Energieversorgungsunternehmen und Messstellenbetreiber (Unternehmen) sind  verpflichtet,
Beanstandungen von Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB (Verbraucher) insbesondere zum
Vertragsabschluss oder zur Qualitat von Leistungen des Unternehmens (Verbraucherbeschwerden), die
den Anschluss an das Versorgungsnetz, die Belieferung mit Energie sowie die Messung der Energie
betreffen, im Verfahren nach § 111a EnWG innerhalb einer Frist von vier Wochen ab Zugang beim
Unternehmen zu beantworten. Verbraucherbeschwerden sind zu richten an: EWR Aktiengesellschaft,
Lutherring 5, 67547 Worms / Tel.: 06241 848-0 / E-Mail: kundenzufriedenheit@ewr.de.
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Ein Verbraucher ist berechtigt, die Schlichtungsstelle nach § 111b EnWG sowie § 4 Abs. 2 S. 4
Verfahrensordnung zur Durchfiihrung eines Schlichtungsverfahrens anzurufen, wenn das Unternehmen
der Beschwerde nicht abgeholfen oder auf diese nicht innerhalb der Bearbeitungsfrist geantwortet hat.
§ 14 Abs. 5 VSBG bleibt unberiihrt. Das Unternehmen ist verpflichtet, an dem Verfahren bei der
Schlichtungsstelle teilzunehmen. Die Einreichung einer Beschwerde bei der Schlichtungsstelle hemmt
die gesetzliche Verjahrung gemaR § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB. Das Recht der Beteiligten, die Gerichte
anzurufen oder ein anderes Verfahren (z. B. nach dem EnWG) zu beantragen, bleibt unberiihrt.

Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind derzeit: Schlichtungsstelle Energie e.V., Friedrichstrale
133, 10117 Berlin, Telefon: 030/2757240-0, Telefax: 030/2757240-69, E-Mail: info@schlichtungsstelle-
energie.de, Homepage: www.schlichtungsstelle-energie.de.

Allgemeine Informationen der Bundesnetzagentur zu Verbraucherrechten fiir den Bereich Elektrizitat
und Gas sind erhdltlich Gber den Verbraucherservice Energie, Bundesnetzagentur, Postfach 8001, 53105
Bonn, Telefon: 0228/141516, Telefax: 0228/148872, E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de.

Allgemeine Informationen nach dem Energiedienstleistungsgesetz

Im Zusammenhang mit einer effizienteren Energienutzung durch Endkunden wird bei der Bundesstelle
fur Energieeffizienz eine Liste gefiihrt, in der Energiedienstleister, Anbieter von Energieaudits und
Anbieter von Energieeffizienzmanahmen aufgefiihrt sind. Weiterfiihrende Informationen zu der sog.
Anbieterliste und den Anbietern selbst erhalten Sie unter www.bfee-online.de. Sie kénnen sich zudem
bei der Deutschen Energieagentur Uber das Thema Energieeffizienz umfassend informieren. Weitere
Informationen erhalten Sie unter www.energieeffizienz-online.info.

Zusatzliche Bedingungen

Nutzung  Online  Kundenportal: EWR unterhdlt ein  Online  Kundenportal unter
www.ewr.de/kundenportal. Der Kunde kann sich freiwillig registrieren; bezieht der Kunde einen Online-
Tarif, ist er verpflichtet, sich im Kundenportal zu registrieren. Bei Online-Tarifen kann EWR den Vertrag
ohne Einhaltung einer Frist in Textform kiindigen und die Lieferung einstellen, wenn der Kunde keine
gultige erreichbare E-Mail-Adresse zur Verfugung stellt, oder sich nicht fir das Kundenportal registriert
hat. EWR ist berechtigt, Rechnungen und sonstige Schreiben dem Kunden in seinem Kundenportal-Konto
zu hinterlegen. Uber die Verfiigbarkeit von Rechnungen und sonstigen Schreiben erhilt der Kunde
jeweils eine E-Mail-Benachrichtigung an seine in dem Kundenportal angegebene E-Mail-Adresse. Der
Kunde verpflichtet sich, die Rechnungen bzw. sonstigen Schreiben dort abzurufen. EWR behilt sich vor,
vertragswesentliche Informationen und Unterlagen dem Kunden in Textform (z.B. Brief, Telefax, E-Mail,
tiber das Kundenportal) mitzuteilen. Der Kunde verpflichtet sich, bei Anderungen seiner E-Mail-Adresse
unverziglich seine in dem Kundenportal hinterlegte E-Mail-Adresse zu aktualisieren. Zuséatzlich gelten
die Nutzungsbedingungen des EWR Kundenportals.

Schlussbestimmungen

Diese Regelungen dieses Vertrags sind abschlieBend. Miindliche Nebenabreden bestehen nicht.

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchfiihrbar sein oder werden, so
bleibt der Vertrag im Ubrigen wirksam.
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	3.9. Ändert sich das vertragliche Entgelt während des Abrechnungszeitraumes, so rechnet EWR geänderte verbrauchsunabhängige Preisbestandteile tagesgenau ab. Für die Abrechnung geänderter verbrauchsabhängiger Preisbestandteile wird die nach Ziff. 3.1 e...

	4.  Zahlungsbestimmungen / Verzug / Zahlungsverweigerung / Aufrechnung
	4.2. Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, kann EWR angemessene Maßnahmen zur Durchsetzung seiner Forderung ergreifen. Fordert EWR erneut zur Zahlung auf oder lässt EWR den Betrag durch Beauftragung eines Inkassodienstleisters (auch des Netzbetre...

	5.  Vorauszahlung
	5.1. EWR kann vom Kunden eine monatliche Vorauszahlung in angemessener Höhe verlangen, wenn der Kunde mit einer Zahlung aus dem Vertrag in nicht unwesentlicher Höhe in Verzug ist, wenn der Kunde innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten wiederholt i...
	5.2. Bei Verlangen einer Vorauszahlung sind dem Kunden Beginn, Höhe und die Gründe für die Vorauszahlung sowie die Voraussetzungen für ihren Wegfall mitzuteilen. Die Zeitpunkte der Vorauszahlungen legt EWR nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) fest. Die ...
	5.3. Die Vorauszahlung wird mit der jeweils nächsten vom Kunden nach dem Vertrag zu leistenden Zahlung (Rechnungsbeträge oder Abschläge nach Ziff. 4.1) verrechnet. Ergibt sich dabei eine Abweichung der Vorauszahlung von der zu leistenden Zahlung, so w...
	5.4. Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann EWR beim Kunden ein Vorauszahlungssystem (z. B. Bargeld- oder Chipkartenzähler) einrichten und betreiben bzw. den Messstellenbetreiber damit beauftragen.

	6. Preise und Preisbestandteile / Zukünftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen / Preisanpassung nach billigem Ermessen
	6.1. Der Preis setzt sich aus einem Grundpreis und einem verbrauchsabhängigen Arbeitspreis zusammen. Diese werden auf Grundlage der Kosten kalkuliert, die für die Belieferung aller Kunden in diesem Tarif anfallen (unabhängig vom Zeitpunkt des jeweils ...
	6.7. Der Preis nach Ziff. 6.1 erhöht sich ferner um die von EWR an den Netzbetreiber zu zahlende KWKG-Umlage nach § 12 EnFG in der jeweils geltenden Höhe (KWKG-Umlage). Die bei Angebotslegung aktuelle Höhe der KWK-Umlage finden Sie im Vertragsformular.
	6.8. Ab dem 01.01.2025 erhöht sich der Preis nach Ziff. 6.1 um den von EWR an den Netzbetreiber zu zahlenden Aufschlag für besondere Netznutzung nach der Festlegung der BNetzA (Az. BK8-24-001-A), der aufgrund der Netznutzung zur Belieferung des Kunden...
	6.9. Der Preis nach Ziff. 6.1 erhöht sich ferner um die von EWR an den Netzbetreiber zu zahlende Offshore-Netzumlage nach § 17f Abs. 5 EnWG (ab dem 01.01.2023: § 12 EnFG), die aufgrund der Netznutzung zur Belieferung des Kunden anfällt, in der jeweils...
	6.10. Der Preis nach Ziff. 6.1 erhöht sich um die von EWR an den Netzbetreiber zu zahlende Wasserstoffumlage nach § 118 Abs. 6 Satz 9 bis 11 EnWG. Mit der Wasserstoffumlage werden Kosten ausgeglichen, die den Übertragungsnetzbetreibern durch die Abwic...
	6.11. Ist eine Umlage nach Ziff. 6.7 bis 6.10 negativ, reduziert sich das für die gelieferte Energie zu zahlende Entgelt in entsprechender Höhe.
	6.16. Informationen über aktuelle Produkte (insb. gebündelte Produkte bzw. Leistungen) und Tarife erhält der Kunde unter Tel.-Nr. 06241 848-122 oder im Internet unter www.ewr.de.

	7. Erbringung von Dienstleistungen nach § 41d EnWG
	Der Kunde ist verpflichtet, EWR den Abschluss einer vertraglichen Vereinbarung mit einem Dritten über die Erbringung von Dienstleistungen hinsichtlich von Mehr- oder Mindererzeugung sowie von Mehr- oder Minderverbrauch elektrischer Arbeit und über ein...
	8. Änderungen des Vertrages
	Die Regelungen des Vertrages beruhen auf den gesetzlichen und sonstigen Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses (z. B. EnWG, StromGVV, StromNZV, MsbG, MessEG und MessEV, höchstrichterliche Rechtsprechung, Festlegungen und Beschlüsse der ...

	9. Einstellung der Lieferung / Fristlose Kündigung / Sonderkündigungsrecht bei Einbau eines intelligenten Messsystems / Sonderkündigungsrecht für den Herzstrom Wind-Vertrag
	9.2. Bei Zahlungsverzug des Kunden in Höhe des Doppelten der rechnerisch auf den laufenden Kalendermonat entfallenden Abschlags- oder Vorauszahlung, mindestens aber mit € 100,00 inklusive Mahn- und Inkassokosten, ist EWR ebenfalls berechtigt, die Lief...
	9.4. Die Kosten der Unterbrechung sowie der Wiederherstellung der Belieferung sind vom Kunden zu ersetzen. EWR stellt dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten pauschal gemäß Preisblatt in Rechnung. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundla...

	10.  Haftung
	10.1. EWR haftet bei schuldhafter vertraglicher Pflichtverletzung (z. B. bei Nichterfüllung der Lieferpflicht oder ungenauer oder verspäteter Abrechnung) für dadurch entstandene Schäden nach Maßgabe von Ziff. 10.2 bis 10.6.
	10.2. Ansprüche wegen Schäden durch Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Energieversorgung sind, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebes einschließlich des Netzanschlusses handelt, gegenüber dem Netzbetreiber geltend zu ma...
	10.3. EWR wird auf Wunsch des Kunden unverzüglich über die mit der Schadensverursachung zusammenhängenden Tatsachen Auskunft geben, wenn sie EWR bekannt sind oder von EWR in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können und der Kunde dies wünscht.
	10.4. In allen übrigen Haftungsfällen ist die Haftung der Parteien sowie ihrer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen für schuldhaft verursachte Schäden ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt wurde...
	10.5. Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, beschränkt sich die Haftung auf den Schaden, den die haftende Partei bei Abschluss des Vertrages als mögliche Folge der Vertrag...
	10.6. Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.

	11. Umzug / Übertragung des Vertrags
	12. Vertragsstrafe
	13. Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten / Lieferantenwechsel
	14. Streitbeilegungsverfahren
	14.1. Energieversorgungsunternehmen und Messstellenbetreiber (Unternehmen) sind verpflichtet, Beanstandungen von Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB (Verbraucher) insbesondere zum Vertragsabschluss oder zur Qualität von Leistungen des Unternehmens (Ver...
	14.3. Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind derzeit: Schlichtungsstelle Energie e.V., Friedrichstraße 133, 10117 Berlin, Telefon: 030/2757240-0, Telefax: 030/2757240-69, E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de, Homepage: www.schlichtungsstel...
	14.4. Allgemeine Informationen der Bundesnetzagentur zu Verbraucherrechten für den Bereich Elektrizität und Gas sind erhältlich über den Verbraucherservice Energie, Bundesnetzagentur, Postfach 8001, 53105 Bonn, Telefon: 0228/141516, Telefax: 0228/1488...

	15. Allgemeine Informationen nach dem Energiedienstleistungsgesetz
	Im Zusammenhang mit einer effizienteren Energienutzung durch Endkunden wird bei der Bundesstelle für Energieeffizienz eine Liste geführt, in der Energiedienstleister, Anbieter von Energieaudits und Anbieter von Energieeffizienzmaßnahmen aufgeführt si...

	16. Zusätzliche Bedingungen
	17. Schlussbestimmungen
	17.1. Diese Regelungen dieses Vertrags sind abschließend. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.
	17.2. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam.


